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RS OGH 1980/12/16 5Ob649/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1980

Norm

GmbHG §52 Abs3

Rechtssatz

Ohne besonders gerechtfertigte Interessenlage muß die Gesellschaft versuchen, ihren zusätzlichen Geldbedarf im

Wege der Kapitalerhöhung in erster Linie bei den Gesellschaftern zu decken. Erst wenn diese nicht vom gesetzlichen

Bezugsrecht Gebrauch machen, kommt die Übernahme der neuen Geschäftsanteile durch Dritte in Betracht.
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